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Der Weg christlicher Erziehung in die Zukunft

Padagogische Postulate — Erziehungsziele — Padagogische Modelle'

Erich Feifel

Zukunft ist ein Bestimmungsmoment erzie-
herischen Handelns, denn Erziehen bedeu-
tet immer, einzugreifen in das Werden eines
Menschen im Hinblick auf seine Zukunft.
Auch fur eine christlich bestimmte Erzie-
hung gilt: indem sie jungen Christen einen
Weg in die Zukunft ihres Lebens erdffnet,
gewinnt sie selbst Zukunft. Mit der Frage
nach der Zukunft christlicher Erziehung be-
statigen wir zugleich den Verlust einer alizu
arglosen Sicherheit, in der diese christliche
Erziehung ihre Position apologetisch zu er-
harten, nicht aber im gleichen MaBe Uber-
zeugend zu erhellen vermochte. Wir kénnen
heute nicht umhin, nach der Unterscheidung
zwischen padagogischem und theologi-
schem Denkansatz zu fragen. Sobald dies
geschieht, wird einsichtig, mit wieviel Un-
klarheit der Begriff christliche Erziehung oft
belastet ist. Es bedarf der kritischen Ausein-
andersetzung mit herkommlichen wie der
Uberzeugenden Begrundung neuer Vorstel-
lungen, wenn die folgenden Uberlegungen
zur Klarung der kinftigen Entwicklung
christlicher Erziehung etwas taugen und als
Orientierungshilfen fur die Praxis dienen
sollen.

I. Padagogische Postulate
Drei Aspekte sollen herausgegriffen werden:

1. Abschied von einer katholischen
Padagogik mit Leitbildcharakter.

Bislang wurden vor allem folgende Mo-
mente als bestimmend fur eine katholische
Erziehung erachtet?: Voraussetzung ist die
Taufe (Vat Il, Erz.-Erkl. Nr. 2), denn vom Fak-
tum der Kindertaufe her wird das Ziel fur
das padagogische Handeln des Christen de-
finiert: es gilt, den Getauften die empfan-
gene Gabe des Glaubens dadurch immer
mehr bewuBt zu machen, daB sie schritt-
weise in das Heilsmysterium eingefluhrt wer-
den. FUr den Begrindungszusammenhang
katholischer Erziehung ist also die Gnade
integrierender Bestandteil, es geht um die
«Mitwirkung mit der Gnade Gottes bei der
Bildung des wahren und vollkommenen Chri-

sten» (Erz.-Enzykl. Nr. 94). Deshalb wird die
Heilssorge, der «Heilswille am Kind» zum
konstituierenden Moment der Erziehung.

In der Begrundung dieser Grundvorstellung
katholischer Erziehung zeichnen sich zwei
gegenlaufige Tendenzen ab.® Auf dem Hin-
tergrund einer vielhundertjahrigen Bildungs-
geschichte wird einerseits die Theologie als
Norm- und Leitwissenschaft der Padagogik
begriffen (Gottler, Pfliegler, Bopp, F.Schnei-
der u.a.) und andererseits versteht sich die
Theologie als Heilspadagogik (Bernberg.
Peil, Heuser u. a.). Unter dem ersten Blick-
winkel entwirft die Theologie als norma nor-
mans ein Menschenbild und steckt damit
den Horizont ab, auf den alle padagogischen
Antworten und Verhaltensweisen vorweg
bezogen sind. Der gegenlaufige Ansatz ver-
wandelt die Theologie in eine Heilspadago-
gik durch die Annahme, die Offenbarung
enthalte ein originelles Bildungs- und Erzie-
hungsprogramm, in dem sich Erlésung und
Erziehung im Verhaltnis analoger und kom-
plementarer Entsprechung durchdringen.

Beiden Begrundungsansatzen ist eines ge-
meinsam: Erziehung ist angewandte Dog-
matik als Anwendungsfall des Denkmodells
Natur-Gnade. Die Erziehung bildet danach
eine kreatlrliche Notwendigkeitdes Mensch-
seins, die der Uberhdhung und Vollendung
durch die von der Heilsgnade getragene
ubernaturliche Erziehung bedarf. Die we-
sentiichsten Konsequenzen fur den christli-
chen Erziehungsbegriff wiederum sind: die
Heilsintention ist grundlegend; mit Gottes-
bildlichkeit und Christusformigkeit als Ziel-
vorstellung werden Gott selbst bzw. Chri-
stus zum eigentlichen Erzieher; Erziehung
hebt sich nicht grundlegend von den mit
Verklndigung, Liturgie und Seelsorge be-
zeichneten Grundfunktionen des Kkirchlichen
Heilsdienstes ab.

Mit der Anndherung von Lebens- und Erzie-
hungsziel ist nur eine mehrdeutige, analoge
Gebrauchsweise des Erziehungsbegriffs
moglich. Dadurch besteht die Gefahr einer
Verwischung des kategorialen Unterschieds
von Erlésung und Erziehung, und allzuleicht



erhalt der gesamte Bereich des Erzieheri-
schen reine Dienstfunktion fir den Glauben.
Vor allem die Abwandlung der Theologie in
eine Heilspadagogik vergiBt es, kritisch zu
fragen, wie VerheiBung und Erldsung als
Grundtatsachen christlicher Existenz dem
kreaturlichen Phanomen Erziehung unter-
legt werden kénnen, ohne die Eigenart der
Erziehung preiszugeben. Durch die aus-
druckliche Einbeziehung der Heilsintention
und damit der Gnade in den Begriff der Er-
ziehung erscheint in ihr die Christlichkeit
allzuleicht als eine methodisierbare Wir-
kung; sowohl der verfugbare Gnadencharak-
ter wie der personale Entscheidungscharak-
ter des Glaubens wird dabei zu wenig be-
tont.

2. Die Respektierung der «Sache», um die
es in der Erziehung geht.

In der theologischen Besinnung schafft sich
heute das Problem der Sakularisation Ge-
hor: die Frage nach der christlichen Orien-
tierung innerhalb einer weltlichen Welt. Das
Weltverstandnis im Glauben setzt nun star-
ker dabei an, daB die Theologie die inner-
weltlichen Gegebenheiten als Realitaten zu
betrachten hat, weil die Welt und ihre Be-
reiche nicht nur Gegenstand der Bekehrung
und der moglichen Verchristlichung, son-
dern als solche einen Wert darstellen, der
gerade vom Glauben her anerkannt und in
seiner Eigengestalt ernst genommen wer-
den will. Die Offenbarung hat U(ber die
Strukturen der innerweltlichen Bereiche
und Institutionen nur wenig ausgesagt. Sinn-
cgestalten der menschlichen Existenz und
deren Ordnungsgesetze in den irdischen
Wirklichkeitsbereichen sind daher im allge-
meinen Ausdruck jener Rationalitat und In-
tentionalitat, die der Welt und der menschli-
chen Geschichte innewohnen. Theologie
und Kirche missen deshalb auf sakular ent-
wickelte Richtbilder zuruckgreifen, wenn sie
den Glaubigen hilfreiche Modelle fur die
Bewahrung der christlichen Existenz in der
Welt verbindlich vorstellen sollen, sosehr
Theologie und Kirche das Recht und die
Pflicht haben, sich an der Entwickiung
weltethischer Weisungen zu beteiligen.

Es gibt keinen Grund dafir, daB3 die ange-
sprochene Eigenstandigkeit der irdischen
Wirklichkeiten vor den Bereichen der Bil-
dung und Erziehung Halt machen sollte. Der

Erziehung als menschlichem Tun im Be-
reich der Natur kommt eine Bedeutung zu,
die von der Ubernatur nicht geschmalert
oder gar in Frage gestellt wird. Sie ist ver-
antwortliche Hilfe seitens der Erwachsenen
bei der Personwerdung des hilfsbedurftigen
heranwachsenden Menschen, der seinerseits
durch Weltoffenheit und Plastizitat bestimmt
ist. Erzieherisches Handeln schlieBt zwar
notwendig einen Zielsinn ein, doch ist der
erzieherische Prozefl als geschichtlicher
Vorgang nicht von vornherein in einer ab-
strakten Zielgestalt festlegbar, er 1aBt sich
vielmehr immer nur im Vollzug auslegen
und an Kriterien messen.

Angesichts der Sache, um die es in der Er-
ziehung geht, muB3 also gefragt werden, ob
die Theclogie jene normative Funktion, von
der eine theologische Bestimmung der Er-
ziehung mit Leitbildcharakter ausgeht, tber-
haupt einlosen kann. Da die Theologie keine
Normen anbieten kann, die sich unmittelbar
in konkrete padagogische Entscheidungen
umminzen lassen, muB3 Erziehung das sie
konstituierende Prinzip aus dem Wesen der
Erziehung selbst erheben.

3. Zugang zum Normenproblem in der
Erziehung

Der Begrundungszusammenhang der Erzie-
hung ist anthropologischer Art. Die anthro-
pologische Fragestellung bietet sich auch
zu einer Beurteilung des Normenproblems
an, bei der padagogischer und theologi-
scher Denkansatz nichtunzulassig vermischt
werden. Theologische Anthropologie ver-
steht sich in Abgrenzung von anderen an-
thropologischen Dimensionen inhaltlich als
die Summe aller Aussagen, die vom vorge-
gebenen offenbarungsbezogenen Anspruch
her mit absoluter Verbindlichkeit die Struk-
tur und die Moglichkeiten geschichtlich kon-
kreten Menschseins sinngebend erhellen.*
Unter dem Gesichtspunkt Theologie und Er-
ziehung ist der Umstand von Bedeutung,
dafB die Theologie hier insofern von einem
allgemeingultigen Menschenbild abrickt,
als nicht mehr fixierte Denkmodelle (Natur-
Gnade; Leib-Seele; Kirche-Welt) den theolo-
gischen Denkansatz bestimmen, vielmehr
die Frage nach dem Zusammenhang von
Glaubensanspruch und weltlich pluraler
Selbsterfahrung des Menschen.

Durch ihre anthropologische Wende gewinnt
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die Theologie den Chrakter einer zwar nicht
konstituierenden, aber doch sinngebend
normierenden Begrindung der Erziehung:
sie erhellt den religiésen Zielsinn der Erzie-
hung. Infolge der Wechselwirkung zwischen
Erziehung und verbindlicher Daseinsausle-
gung eroffnet der theologische Sinnhorizont
eine spezifisch christliche Moglichkeit ideo-
logiekritischer Befragung aller padagogi-
schen Sachverhalte; er bleibt prinzipiell
aber auch selbst ideologiekritisch befrag-
bar. Innerhalb der einmal gezogenen Grenze
wird die theologisch-anthropologische Fra-
gestellung fir alle Bereiche des Erziehungs-
geschehens, einschlieBlich bildungssoziolo-
gischer und bildungspolitischer Aspekte, re-
levant. Der religiose Zielsinn wird konkret
motivierend und impulsgebend im glaubigen
Erzieher wirksam, und in jeder auf Mundig-
keit abhebenden Erziehung muB er dartber
hinaus dem Heranwachsenden verstehbar
gemacht werden, da dieser nur dann zu ver-
antwortlicher Entscheidung angesichts des
Glaubens gelangen kann, wenn ihm das
Sinnproblem bewuBt wird. Die Zielsinnfrage
ist jedoch im Bereich didaktischer Modelle
und bei der Lehrplangestaltung zur Ermitt-
lung von Kriterien ebenso bedeutsam wie
bei der Erorterung padagogischer Bezugs-
systeme und Institutionen.

Die anthropologisch gewendete Theologie
umreiBt zugleich die Grenzen, die einer
theologischen Normierung der Erziehung ge-
setzt sind. Zwar ist der Glaubende in allem,
was er in seinem Leben erfahrt, auf Gott
verwiesen; die weltlich-leibhaft-geschichtli-
che Existenz des Menschen bringt es je-
doch mit sich, daB der vom Glauben zu
erhellende Sinnhorizont der Erziehung viel-
faltig gebunden ist an Ermoglichungsbedin-
gungen und damit an Sachnormen physi-
scher, psychischer, geschichtlicher, sozio-
kultureller Art, zu deren Kenntnis die Theo-
logie von sich aus nicht in der Lage ist.

Il. Erziehungsziele

Von der «Sache» der Erziehung her laBt
sich leicht einsichtig machen, daB weder
deren Inhalte noch ihre Methoden bedacht
werden konnen, wenn nicht Erziehungsziele
vorgangig bestimmt wurden. Zielformulie-
rungen gehen jedoch letzlich immer auf phi-
losophisch oder theologisch unterbaute

Menschenbilder zuruck und neigen deshalb
dazu, abstrakt zu bleiben. Darum stellt sich
aus padagogischer Sicht die Aufgabe, die
allgemeinen Zielvorstellungen in Fein- und
Nahziele umzuformulieren, die den konkre-
ten padagogischen Vollzug leiten konnen.
Auf diesem Hintergrund betrachten wir zu-
nachst die Zieliehre der herkdbmmlichen ka-
tholischen Padagogik.

Hier gewinnt die Ziellehre die wichtigste
Funktion in der Padagogik uberhaupt. Er-
ziehungsziel und Lebensziel sind eigentlich
identisch, naherhin muf3 das Erziehungsziel
eine Konkretisierung des Lebensziels sein.
Insofern dem Christen das Lebensziel im
Glauben gewiB ist, erkennt er auch das
Erziehungsziel in derselben absoluten Ge-
wiBheit des Glaubens. In der Erziehung gilt
es, den Menschen Christus nachzubilden,
und da die Vollendung erst im Jenseits zu
erwarten ist, ist das Erziehungsziel eschato-
logisch. Seine Konkretisierung vollzieht sich
in der Ausgliederung von Teilzielen, wie die
Taufe, des Hineinwachsens in die sakra-
mentale Ordnung, des Mindigwerdens als
ethische und religiose Persdnlichkeit, des
Ausfihrens der Gebote, der Gestaltung der
dem Einzelmenschen zuganglichen Welt-
sphare nach christlichen Geboten.

Ebenso kurz soll nun angedeutet werden,
wie derzeit in der Erziehungswissenschaft
die Zielfrage angegangen wird. Hier spricht
man von Funktionszielen, die Bildungs- und
Lernziele in Verbindung bringen mit den Ab-
sichten des Erziehers.So zahlt etwa Hartmut
von Hentig als Funktionsziele der Gesamt-
schule in der Industriegesellschaft unter an-
derem folgende Aspekte heutiger und kunf-
tiger Existenz auf: das Leben in der sich
beschieunigt veranderten Welt; das Leben
in der arbeitsteiligen spezialisierten Welt;
das Leben in der von Wissenschaft und
Technik rationalisierten Welt; das Leben in
der Demokratie, in der Politik, in der Offent-
lichkeit; das Leben in der Konsumgesell-
schaft; das Leben in der séakularisierten
Welt; das Leben mit dem eigenen Kaorper,
mit den Trieben, mit der eigenen Person;
das Leben mit den anderen Generationen.’
An diesen Funktionszielen fallt sofort auf,
dafB hier die Erziehungsziele nicht christiich
thematisiert erscheinen. Da es sich dabsi
um Plane fur eine Schule von morgen han-
delt, bedeutet dies u.a. fuir den Facherkanon



dieser Schule, daB sie von solchen Funk-
tionszielen her durchaus ohne den Reli-
gionsunterricht auskommen koénnte. Es soll
jedoch einsichtig werden, daB auch bei
einer derartigen Zielbestimmung die Schule
von morgen sehr gut einen Religionsunter-
richt brauchen kann, ja daB das Christliche
als Bestimmungsmerkmal in die Erziehung
insgesamt eingehen kann.

Der Ansatz beim Weltverstandnis im Glau-
ben verbietet den Versuch, die sakularisiert-
pluralistische Gesellschaft in eine homo-
gene zurlckverwandeln zu wollen; mit ihm
verbindet sich aber auch die Frage, ob nur
dort von christlicher Erziehung gesprochen
werden kann, wo sich die Christlichkeit als
solche in der Zielsetzung thematisiert. Eine
theologisch-anthropologische  Sinngebung
vermag Funktionsziele, wie sie Hentig auf-
zeigt, zu interpretieren und mit entsprechen-
den Intentionen zu versehen. In diesem Fall
ware der als christlich anzusprechende
Grundtenor der Zielsetzung, daB sich mit
der Erziehung die Moglichkeit verbindet,
den Menschen horfahig zu machen fur den
Anruf des Glaubens. Die Weckung aller Di-
mensionen personalen Lebens, wie sie der
Erziehung aufgegeben ist, bedeutet immer
auch eine wesentliche menschliche Voraus-
setzung fir den Glauben. Eine Erziehung
auf Zukunft hin, die all dem Raum eroffnet,
was beim Heranwachsenden in der Zukunft
seines Lebens zum Tragen kommen soll, for-
dert in sich bereits das BewuBtsein, daB
auch der Glaube niemals unanfechtbarer
Besitz ist. Eine die Initiative weckende Er-
ziehung macht den Relationscharakter der
Ordnung durch ihre Zuordnung zum Men-
schen sichtbar und fordert so die dem Glau-
bigen aufgegebene Verpflichtung, unter dem
Gesetz Christi stehend, an der Findung und
Durchsetzung weltethischer Normen mitzu-
wirken.

Eine derartige Betrachtung der Zielseizung
der Erziehung setzt eine Klarung der unter-
schiedlichen Ebenen einer Zuordnung von
Glaube und Erziehung voraus.® Je nachdem,
ob der Ausgangspunkt bei der Erziehung
oder bei der Erlésung liegt, geht es einmal
um die Heilsrelevanz der Erziehung und zum
andern um die Erziehungsrelevanz des
Heils. Aus theologischer Sicht verbindet
sich mit der Erziehung eine seelsorgerliche

Dimension. Erziehung wird im genannten
Sinne zum Vorfeld des Glaubens, in einer
Weise jedoch, in der die seelorgerliche Di-
mension in der Erziehung um der Erziehung
selbst willen notwendig ist.

Davon klarer abzuheben ist eine erzieheri-
sche Dimension im Bereich des heilsmittle-
rischen Dienstes der Kirche. Zur Glaubens-
verkindigung als grundlegender Form der
Heilsvermittlung gehort etwa das lehrhafte
Moment der Mitteilung von Offenbarungs-
wahrheiten. Dadurch nimmt sie teil an der
erzieherischen Funktion der Lehre. Als Ver-
standigungsbemuihung mit dem Adressaten
muB sie Stellungnahmen provozieren, beja-
hende Antworten und Widerspruche wecken.
Dazu bedarf es methodisch faBbarer Sprach-
ablaufe mit Kommunikationsvorgédnge, die
ihrer Struktur nach padagogischer Art sind.
Nur wenn diese Ebene des Zusammenhangs
von Glaube und Erziehung, bei welcher der
Glaube und damit der Heilsauftrag der Kir-
che den Ansatz bildet, deutlicher in ihrer
padagogischen Relevanz herausgestellt
wird, sind jene supranaturalistischen Ziel-
setzungen positiv kritisierbar, von denen die
herkommliche Ziellehre spricht. So ist etwa
die sakramentale oder liturgische Erziehung
der Erziehungsrelevanz des Heils und nicht
der Heilsrelevanz der Erziehung zuzuordnen
und damit wird eine Klarung dringlich, wor-
in Uberhaupt die padagogisch-didaktische
Dimension der Sakramente liegt.

Ill. Padagogische Modelle

Es geht hier um ein paar erste thesenhafte
Hinweise zu den Konsequenzen aus den
bisherigen Uberlegungen fur die heute vor-
gegebene und sich fir die Zukunft anbah-
nende Erziehungspraxis.

1. Der christliche Zielsinn in einem nicht
unmittelbar christlich thematisierten
Erziehungsvorgang.

Eine vordringliche Aufgabe sieht die Pad-
agogik heute darin, bekannte kindliche und
jugendliche Phanomene auf ihren Stellen-
wert im Gesamt der menschlichen Ent-
wicklung zu befragen. Um zu fundierten Ein-
sichten dartuber zu kommen, welche Erfah-
rungen ein Mensch machen muB, welche
Realisierungsstufen er durchlaufen muB, um
zu Mundigkeit und Emanzipation zu gelan-
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gen, untersucht und beobachtet die Pad-
agogik etwa das Phanomen der kindlichen
Angst.” Es geht um die individuellen und
gesellschaftlichen Bedingungen fur das Ent-
stehen von Furcht und Angst, um den alters-
typischen Wechsel der Anlasse fur Angst
und Furcht sowie die diesem Wechsel kor-
respondierende AuBerungsformen, um die
Lernprozesse und LerngesetzmaBigkeiten, in
denen Angst erzeugt wird, um die Auswir-
kung der Angst fur das Verhalten des Kin-
des, um die Moglichkeiten der Erziehung,
Angst zu reduzieren und dergleichen mehr.
Dabei wird unter anderem einsichtig, daB
viele unndtige und zusatzliche Angste, die
eine freie personale Entscheidung hemmen,
ihre Wurzeln auch in typischen Fehlformen
der religiésen Erziehung haben. Dann nam-
lich, wenn diese das Angstmachen als irra-
tionales Phanomen miBbraucht, um das Kind
dazu zu fuhren, bereitwillig die Moglichkei-
ten religiosen Lebensvollzugs zu benutzen,
um sein latent vorhandenes «schlechtes Ge-
wissen» zu entlasten.

Alle empirisch gewonnenen und phanome-
nologisch vertieften Daten zum Phanomen
der kindlichen Angst konnen jedoch erst
dann erzieherisch fruchtbar werden, wenn
sie auf eine ihrerseits Uberprufbare Inter-
pretation hin angelegt sind. Die im Sinnhori-
zont des Glaubens als seelsorgerlich anzu-
sprechende theologisch-anthropologische
Interpretationsbasis liegt in unserem Fall
darin, das zum menschlichen Leben geho-
rende Urphanomen Angst als ein im mensch-
lichen SelbstwerdungsprozeB sinnerhellen-
des Phanomen zu erweisen. Von der Aus-
sage der Gotteskindschaft her wird der spe-
zifisch christliche Aspekt als angstmindern-
der Erziehungsbeitrag verstehbar. Was theo-
logische Erkenntnis dabei in die Erziehung
einbringt, ist das Wissen, daB3 der Mensch
in Belastungssituationen haufig in Schuld
fallt, aber in seinem Verlangen nach Besta-
tigtwerden von Gott her nie allein gelassen
ist. Die damit verbundene seelsorgerliche
Dimension der Erziehung ist nur als Erzie-
hung glaubiger Menschen moglich, und ein
daran orientiertes erzieherisches Verhalten
wird sich vom Verhalten eines Nichtchristen
sehr oft nur um Nuancen der inneren Hal-
tung der sorgenden Liebe unterscheiden,
die der Erzieher dem jungen Menschen
entgegenbringt.

2. Thematisierung des Christlichen
im Erziehungsvorgang.

Die Funktion der theologischen Anthropolo-
gie fur einen direkt christlich thematisierten
Bereich soll beispielhaft an der Zukunft als
Bestimmungsmoment erzieherischen Han-
delns aufgezeigt werden. Die spezifische
Weise, in der die Padagogik jingst das Be-
stimmungsmoment Zukunft in ihre Theorie
einzuordnen bestrebt ist, steht in Zusam-
menhang mit einer zukunftsorientierten Ge-
sellschaft. Diese verlangt eine Erziehung, in
der der Heranwachsende sich auf den Pro-
zeBB gesellschaftlicher Zukunftserwartung
auszurichten vermag. Um dabei der bloBen
Anpassung an eine auBerpadagogische Zu-
kunftsplanung zu entgehen, muB die Pad-
agogik durch Aufweis und Bewertung der
moglichen Konsequenzen eine gesellschafis-
kritische Funktion wahrnehmen und dazu
bedarf sie eines Sinnhorizontes. Damit bie-
tet sich auch die Moglichkeit einer Themati-
sierung des Christlichen.

In der Theologie gehorte bislang das Stich-
wort Zukunft vorrangig in den dogmatischen
Traktat «Eschatologie». Parallel dazu zahlt
unsere Eschatologiekatechese die «Letzten
Dinge» zu den heilsnotwendigen Wahrhei-
ten, die im thematischen Nacheinander von
individueller und allgemeiner Eschatologie
in wiederholten Durchgangen behandelt
werden. Unterrichts- und zugleich Erzie-
hungsziel ist es dabei, die Befestigung des
eschatologischen Wissens mit der Einlibung
eines Umgangs mit dem Jenseits zu verbin-
den. Theologisch verliert dabei der Bezug
auf die Gegenwart an pragendem Gewicht,
anthropologisch wird Ubersehen, in welcher
Weise das Leben des Kindes und des Ju-
gendlichen auf die Zukunft bezogen ist und
didaktisch betrachtet, wird das Kind zu frih
daran gewohnt, in Begriffshilsen von Din-
gen zu reden, die es nicht versteht.

Kann nun vom theologisch-anthropologi-
schen Kriterium her ein neues religionspad-
agogisches Modell Hoffnung und Zukunft
entworfen werden? Der theologisch-anthro-
pologische Ansatz drangt derzeit die Dog-
matik, sich starker an der Frage nach den
Prinzipien der Hermeneutik eschatologi-
scher Aussagen zu orientieren.® Zugleich
eroffnet die theologisch-anthropologische
Fragehaltung neuartige theologische Aspek-



te von Zukunft auf der Grundlage des bibli-
schen VerheiBungsglaubens (Theologie der
Hoffnung) und der gesellschaftskritischen
Funktion des Evangeliums (Politische Theo-
logie). Dabei zeigen sich folgende Schwer-
punkte: Hoffnung und Zukunft missen Aus-
gangs- und Mittelpunkt der Theoclogie wer-
den; fur eine nicht festgelegte Zukunft mus-
sen unvorhergesehene Moglichkeiten erhofft
und theologisch erschlossen werden; das
theologische Bedenken der Zukunft muf3 ak-
tive Impulse fur die Umgestaltung der Ge-
sellschaft und der Welt ausldsen.

Fiur den Bereich der eschatologischen Un-
terweisung ergeben sich daraus folgende
Uberlegungen. Sie soll weniger abschlie-
Bend lehrhaft-systematische Antworten ge-
ben als vielmehr die Fragen aufgreifen, die
den gegenwartigen Glauben angesichts der
Dimension Zukunft bedrangen. Damit ver-
binden sich grundlegende Forderungen wie:
Verzicht auf die Dimension «Letzte Dinge»,
da es nicht um Sachen und isolierte Ereig-
nisse geht, sondern um das Heilshandeln
Gottes am Menschen; eine Behandlung im
Kontext heutiger Welterfahrung sucht An-
knipfungspunkte beim Schuler und stellt
ein entstelltes und verfalschtes Verstandnis
auch bei den Christen informierend richtig;
die Beachtung der Prinzipien theologischer
Hermeneutik garantiert vom personalen An-
satz her die innere Einheit der Hoffnung auf
Vollendung.

Daruber hinaus gilt es, die umfassende
Funktion der Hoffnung fir die christliche
Existenz erzieherisch bewuBt zu machen.
Es gilt, dem Schuler Hilfen zu leisten hin-
sichtlich der Unterscheidung der christli-
chen Hoffnung von den innerweltlichen Zu-
kunftsutopien. Alle Verstehenshilfen mussen
dabei insofern grundsatzlich weltliebend
sein, als sie die beim Kind und Jugendli-
chen dominierende Hoffnung fir die Welt
von der GlaubensgewiBheit her: Wir Chri-
sten haben eine Hoffnung fur die Welt, und
durch die Gewissensfrage: Sind wir Chri-
sten eine Hoffnung fur die Welt? unter-
bauen.’

3. Konsequenzen fur den kirchlich-
institutionellen Erziehungsanspruch.'®

Die Weltzuwendung des Glaubens stellt
auch die Aufgabe, den Erziehungsanspruch
der Kirche neu zu Uberdenken. In der Sicht

einer theologischen Begrindung der Erzie-
hung mit Leitbildcharakter stellt sich das In-
einander von Glaube und padagogischen
Institutionen so dar: Die Christusformigkeit
als Ziel der Erziehung vollzieht sich in Le-
bensordnungen, aus denen heraus Erzieher
und Zu-Erziehende leben und zu deren For-
mung sie selbst wiederum beitragen. Die
dem Glauben gemaBe Lebensordnung ist
wesenhaft mit der Kirche verbunden. Naher-
hin wird die Gemeinde zum funktionalen
Trager der Erziehung, weil sie als Gesin-
nungsgemeinschaft im Glauben die padago-
gischen Voraussetzungen dafur schafft, daB
der heranwachsende Mensch sich von sei-
ner Gliedschaft in der Gemeinde her bewer-
tet und zugleich auch verantwortlich weifl3.
Die gewandelte theologische Einstellung zur
Sakularisation hat Auswirkungen auch fur
den Erziehungsauftrag der Kirche. Da der
Glaube, wenn er tradiert werden soll, not-
wendig der Institution bedarf, muf3 sich die
Bestimmung des Zusammenhangs von Glau-
be und Erziehung einerseits vor der Gefahr
haten, die Institution — in diesem Fall die
Kirche — zu negieren. Sofern die Lebens-
ordnung der Kirche immer auch erziehen-
den Charakter annimmt, hat die Kirche ein
Recht, sich im Rahmen der gesellschaftli-
chen Anspruche an die Erziehung Gehor zu
verschaffen, Grinde darzulegen, weshalb
bestimmte Organisationsformen und Metho-
den der Erziehung die vom Glauben her
madgliche Sinngebung erleichtern und ande-
re sie erschweren kdnnen.

Andererseits scheidet nicht nur von den
faktischen Gegebenheiten einer plural-saku-
larisierten Gesellschaft her die Konfessio-
nalitat als allgemein verbindliches institutio-
nelles Erziehungsprinzip aus; das gilt be-
reits angesichts der Spannungen, die zwi-
schen persdnlicher und gesellschaftlicher
Lebensform bestehen. Ein gesellschaftli-
ches Bezugssystem kann immer nur Grund-
lagen sichern. Die Zuordnung von Kirche
und Erziehung laBt sich deshalb nur so 16-
sen, daB einmal die einzelnen Christen als
Erzieher von ihrer Glaubensbindung her
ihren eigenen unvertretbaren Auftrag haben,
das hier und heute in der Erziehung der
Christen Geforderte auch wirklich zu tun.
Daruber hinaus kann die sich als Gruppe in
der sakular-pluralistischen Gesellschaft ver-
stehende kirchliche Gemeinschaft in eige-
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ner Verantwortung Erziehungsmodelle ent-
wickeln und verwirklichen, die im BewufBt-
sein der Vorlaufigkeit aller p&ddagogischen
Institutionen in einen nicht integralistisch
totalitaren, vielmehr prophetisch verfrem-
denden Wettstreit mit den Ubrigen Erzie-
hungsbestrebungen der Gesellschaft treten.

Anmerkungen

' Kurzfassung eines Referats anléaBlich der Stu-
dientagung «Christliche Erziehung in der plu-
ralen Geselischaft» in Bad Schénbrunn am
8.5.1970.

? Vgl. dazu die ausfihrliche Darlegung bei
H. Venetz, Der Begriff der christlichen Erzie-
hung. Freiburg-Luzern 19689

® Eine ausfuhrliche Darsteilung und kritische
Auseinandersetzung mit beiden Begrindungs-
ansatzen findet sich bei H. Schilling, Grund-
lagen der Religionspadagogik, Duisseldorf
1970, 155—273.

* Vgl. dazu K. Rahner, Theologie und Anthropo-
logie, in: Schriften zur Theologie, Bd. VIII.
Einsiedeln 1967, 43—65.

Umschau

Der neue Bildungs- und Forschungsartikel
der Bundesverfassung

Vorentwurf im Vernehmlassungsverfahren

Der vorgeschlagene Text lautet wir folgt:

Artikel 27

1. Das Bildungswesen hat zum Ziel: die Vermitt-
lung einer der Eignung entsprechenden Ausbil-
dung im Hinblick auf eine harmonische Entwick-
lung der Personlichkeit und unter Berlcksichti-
gung der Anforderungen der Gesellschaft; —die
Vorbereitung auf die Ubernahme politischer und
sozialer Verantwortung. (Wenn Sprache Ausdruck
des Geistes ist, dann wurde zumindest in Absatz
1 des vorgeschlagenen Artikels wenig Geist in-
vestiert! CH)

2. Die Sorge fur das Bildungswesen ist eine ge-
meinsame Aufgabe von Bund und Kantonen.

3. Die Ausbildung auf der Vorschul- und Volks-
schulstufe fallt in die Zustandigkeit der Kantone.
Die Kantone sorgen fir eine Koordination des
mafBgeblichen kantonalen Rechts. Die Volksschu-
le steht unter ausschlieBlich staatlicher Leitung.
4. Die Ausbildung auf den ubrigen Bildungsstufen
sowie die Regelung von Stipendien und andern

Vgl. H. v. Hentig, Systemzwang und Selbstbe-
stimmung. Uber die Bedingungen der Gesamt-
schule in der Industriegesellschaft, Stuttgart®
1969, 75—109.

¢ Vgl. dazu ausfiuhrlicher E. Feifel, Glaube und

Erziehung. in: Handbuch padagogischer

Grundbegriffe, Bd. 1, Miinchen 1970, 578—585.

Zum Folgenden vgl. H. Roth, Erziehung als

Umgang mit der Angst, in: K. Wegenast (Hrsg.).

Theologie im Unterricht, Gutersloh 1969. 88

bis 95.

Vgl. dazu K. Rahner, Theologische Prinzipien

der Hermeneutik eschatologischer Aussagen.

in: Schriften zur Theologie, Bd. IV. Einsiedeln

1960, 401—428.

? Zu den Konsequenzen, die sich damit fir den
Religionsunterricht, aber auch fir die Erzie-
hung allgemein verbinden, vgl. E. Feifel, Die
Sprache des Religionsunterrichtes in den Di-
mensionen von Zukunft und Hoffnung, in:
W. G. Esser, Zum Religionsunterricht margen.
Minchen 1970, 43—58.

% Vgl. dazu die ausfuhrlicheren Darlegungen in

E. Feifel, Glaube und Erziehung (Handbuch

padagogischer Grundbegriffe, Bd. 1), 570 bis

577.

Ausbildungsbeihilfen fallen, soweit die Absatze 5
und 6 nichts anderes bestimmen, in die Zustan-
digkeit der Kantone.

5. Der Bund ist befugt: a) Grundsétze aufzustellen
uber Gestaltung und Ausbau des Mittelschulwe-
sens, der hoheren Ausbildung, der Weiter- und
Erwachsenenbildung sowie lber die Ordnung des
Stipendienwesens und anderer Ausbildungsbei-
hilfen; b) hohere Lehranstalten zu errichten, zu
Ubernehmen oder zu unterstiitzen.

6. Der Bund kann an die Aufwendungen der Kan-
tone fur das Bildungswesen sowie fur Stipendien
und andere Ausbildungsbeihilfen Beitrage gewah-
ren. Leistungen des Bundes kénnen inshesondere
an die Voraussetzung geknupft werden, daB Ko-
ordination und Freizlgigkeit im Bildungswesen
unter den Kantonen sowie der Zugang zu den
Hochschulen sichergestellt sind. Der Bund kann
uberdies, in Erganzung kantonaler Vorkehren, sel-
ber Stipendien oder Ausbildungsbeihilfen ausrich-
ten.

7. Der Unterricht ist wahrend mindestens neun
Jahren obligatorisch und wenigstens fir diese
Dauer an den offentlichen Schulen unentgeltlich.
Die offentlichen Schulen sollen von den Angeho-
rigen aller Bekenntnisse ohne Beeintrachtigung
ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht
werden konnen.



	Der Weg christlicher Erziehung in die Zukunft : pädagogische Postulate : Erziehungsziele : pädagogische Modelle

